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hochtaunuskreis – Der Landrat
60.50 Veterinärwesen und Verbraucherschutz


INFORMATIONSSCHREIBEN

Tierseuchenbekämpfung;

Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen für Pferdetransporte innerhalb der europäischen Union und in Drittländer

Für den Ablauf der internationalen Pferdetransporte sind die folgenden Angaben für einen reibungslosen Ablauf für die Ausstellung von Gesundheitszeugnissen von Pferden dringend notwendig und erforderlich:
· genaue Anschrift (Name, Straße, PLZ, Ort) des Absenders / Besitzers

· genaue Anschrift (Name, Straße, PLZ, Ort) des Empfängers / Bestimmungsort- / land

· Datum und Uhrzeit des Abtransportes

· Transportdauer (dauert der Transport über 8 Stunden muss ein Transportplan gemäß Tierschutz-Transportverordnung mit genauer Anschrift der Aufenthaltsorte vorgelegt werden)

· Art des Transportmittels mit Kfz-Kennzeichen

· Name und Anschrift des Transportunternehmens

· Name des verantwortlichen Transporteurs

· Anzahl der Tiere

· vollständige Passnummer der Equidenpässe

· beabsichtigte Route und Aufenthaltsorte während des Transportes

Diese Angaben sind dem Hochtaunuskreis, Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz vollständig bis spätestens zwei Tage vor der beabsichtigten Abreise der/s Pferde/s mitzuteilen. Der Termin für die notwendige Untersuchung des Pferdes ist spätestens eine Woche (5 Arbeitstage) vor dem beabsichtigten Termin abzusprechen.
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